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Ist ein Impfobligatorium rechtlich zulässig, und wenn ja, unter welchen Um
ständen? Diesen Fragen geht der folgende Artikel nach. Die Autorin berichtet, wie 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dieses Thema beurteilt, legt die 
Grundlagen der Schweizer Gesetzgebung dazu dar und beleuchtet das Impfobli
gatorium aus arbeitsrechtlicher Sicht.

Die Pandemie und das Thema «Impfobligatorium» 
 beschäftigen nicht nur die Politik, die Medizin und die 
juristische Lehre, sondern zunehmend auch die Ge
richte. Aktuell hat sich der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) zum Impfobligatorium 
im Zusammenhang mit Art.  8 EMRK «Recht auf Ach
tung des Privat und Familienlebens» geäussert. Am 
8. April 2021 hat der Europäische Gerichtshof für Men
schenrechte im Fall «VAVŘIČKA und Andere / Tsche
chien» mit der Mehrheit von 16 : 1 entschieden, dass ein 
Impf obligatorium zum Schutz vor gefährlichen Krank
heiten menschenrechtskonform sei. Im Zentrum 
des  vorliegenden Verfahrens stand die tschechische 

 Impfverordnung. Diese sieht unter anderem ein Impf
obligatorium von Kindern vor. Wer gegen dieses Impf
obligatorium verstösst, wird gebüsst, und ein Betreu
ungsplatz im Kindergarten kann in der Folge verwehrt 
werden [1].
Aus dem fast 100seitigen Urteil werden nachfolgend 
zwei Direktzitate wiedergegeben, aus welchen grund
legende Überlegungen des EGMR hervorgehen.
 «As for the effectiveness of vaccination, the Court 

refers once again to the general consensus over the 
vital importance of this means of protecting popu
lations against diseases that may have severe effects 
on individual health, and that, in the case of serious 
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outbreaks, may cause disruption to society […] The 
Court accepts that the exclusion of the applicants 
from preschool meant the loss of an important op
portunity for these young children to develop their 
personalities and to begin to acquire important so
cial and learning skills in a formative pedagogical 
environment. However, that was the direct conse
quence of the choice made by their respective par
ents to decline to comply with a legal duty, the pur
pose of which is to  protect health, in particular in 
that age group. Moreover, the possibility of attend
ance at preschool of children who cannot be vacci
nated for medical reasons depends on a very high 
rate of vaccination among other children against 
contagious diseases. The Court considers that it can
not be  regarded as disproportionate for a State to 
 require those for whom vaccination represents a re
mote risk to health to accept this universally prac
tised protective measure, as a matter of legal duty 
and in the name of social solidarity, for the sake of 
the small number of vulnerable children who are 
unable to benefit from vaccination. In the view of 
the Court, it was validly and legitimately open to 
the Czech legislature to make this choice, which is 
fully consistent with the rationale of protecting the 
health of the population. The notional availability 
of less intrusive means to achieve this purpose, as 
suggested by the applicants, does not detract from 
this finding.»

Es ist davon auszugehen, dass das Urteil VAVŘIČKA 
Auswirkungen auf die aktuelle gesellschaftspolitische 
und juristische Auseinandersetzung zum Thema 
 Impfobligatorium auch in der Schweiz zeigen wird. Zu 
verweisen ist auf ein Leiturteil des Bundesgerichts 
vom 8.  Juli 2021, welches das Urteil VAVŘIČKA zitiert 
im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit von 
Massnahmen, um die Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten in der Bevölkerung oder in bestimmten 
Personengruppen zu verhindern [2].

Bundesverfassung

Ausgehend von Art.  118 BV ist der Bund verpflichtet, 
Vorschriften bzgl. der Bekämpfung übertragbarer, 
stark verbreiteter Krankheiten zu erlassen. 
Der Wortlaut von Art. 118 BV ist wie folgt:
1 Der Bund trifft im Rahmen seiner Zuständigkeiten 

Massnahmen zum Schutz der Gesundheit.

2 Er erlässt Vorschriften über:
a. den Umgang mit Lebensmitteln sowie mit Heilmit

teln, Betäubungsmitteln, Organismen, Chemikalien 

und Gegenständen, welche die Gesundheit gefähr
den können;

b. die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreiteter 
oder bösartiger Krankheiten von Menschen und 
Tieren;

c. den Schutz vor ionisierenden Strahlen.

Epidemiengesetz (EpG)

Gestützt auf Art.  118 Abs.  2 BV erfolgte der Erlass des 
Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz). Dieses 
Gesetz bezweckt, den Ausbruch und die Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten zu verhüten und zu be
kämpfen [3]. Das EpG sieht als Grundprinzip die Ar
beitsteilung von Bund und Kantonen vor. Der Bund hat 
die Oberaufsicht des Vollzugs des EpG und koordiniert 
falls nötig die kantonalen Massnahmen.
Das EpG wurde vom Bundesrat durch die Verordnung 
(VO) über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
des Menschen (Epidemienverordnung, EpV) [4] sowie die 
VO über mikrobiologische Laboratorien ergänzt. Dazu 
existiert eine EDIVO über die meldepflichtigen Beob
achtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen. 

Covid-19-Gesetz

Dieses Gesetz regelt besondere Befugnisse des Bundes
rates zur Bekämpfung der Covid19Epidemie und zur 
Bewältigung der Auswirkungen der Bekämpfungs
massnahmen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Be
hörden.
 «Die Gesetzesvorlage fasst Massnahmen aus zahl

reichen Sachgebieten zusammen. Zwischen diesen 
Massnahmen besteht ein enger sachlicher Zusam
menhang, womit der Grundsatz der Einheit der 
 Materie respektiert wird: Die Vorlage ist als homo
genes Massnahmenpaket konzipiert, das alle zur 
Bewältigung der Covid19Epidemie bereits ergriffe
nen und noch erforderlichen Regelungen zusam
menfasst. Diese Primär und Sekundärmassnah
men dienen dem gleichen Zweck und regeln in 
vergleichbarer Weise, wie der Bundesrat zur Bewäl
tigung der Epidemie und ihrer Auswirkungen für 
eine befristete Zeit von den regulären gesetzlichen 
Bestimmungen abweichen darf» [5].

Kantonale Kompetenz 

Die Kompetenz der Kantone ist gemäss Art. 22 «Obli
gatorische Impfungen» EpG insofern gegeben, als 
 Kantone Impfungen von gefährdeten Bevölkerungs
gruppen, von besonders exponierten Personen und 
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von Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für 
obligatorisch erklären können, sofern eine erhebliche 
Gefahr besteht.
Anhand von Art.  38 «Obligatorische Impfungen» Epi
demienverordnung ist die Prüfung durch die zustän
digen kantonalen Behörden vorzunehmen, ob eine er
hebliche Gefahr gemäss Art.  22 EpG besteht. Eine 
wichtige Rolle spielen dabei namentlich 
– der Schweregrad einer möglichen Erkrankung so

wie das Risiko einer Weiterverbreitung der Krank
heit,

– die Gefährdung besonders vulnerabler Personen,
– die epidemiologische Situation auf kantonaler, nati

onaler und internationaler Ebene unter Einbezug 
des BAG, 

– die zu erwartende Wirksamkeit eines allfälligen 
Impfobligatoriums und 

– die Eignung und Wirksamkeit anderer Massnah
men zur Eindämmung der Gesundheitsgefahr.

In Art. 38 Abs. 2 Epidemienverordnung heisst es weiter: 
«Ein Impfobligatorium für Personen, die bestimmte 
Tätigkeiten ausüben, insbesondere in Gesundheitsein
richtungen, ist auf diejenigen Bereiche zu beschrän
ken, in welchen das Risiko einer Weiterverbreitung der 
Krankheit erhöht ist oder in welchen besonders ver
letzbare Personen gefährdet sind.»
In zeitlicher Hinsicht ist dieses Obligatorium zu befris
ten, des Weiteren darf eine Impfung nicht mittels phy
sischen Zwangs erfolgen.

Bundeskompetenz

Eine wichtige Bestimmung ist der nachfolgend zitierte 
Art.  6 Abs.  2 lit.  d Epidemiengesetz (EpG). Demnach 
kann der Bundesrat bei Vorliegen einer besonderen 
Lage nach Anhörung der Kantone für vulnerable Per
sonengruppen, besonders exponierte Personen oder 
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, ein 
Impfobligatorium vorsehen.

Art. 6 Abs. 2 EpG
2 Der Bundesrat kann nach Anhörung der Kantone 

folgende Massnahmen anordnen:
a. Massnahmen gegenüber einzelnen Personen;
b. Massnahmen gegenüber der Bevölkerung;
c. Ärztinnen, Ärzte und weitere Gesundheitsfachper

sonen verpflichten, bei der Bekämpfung übertrag
barer Krankheiten mitzuwirken;

d. Impfungen bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen, bei 
besonders exponierten Personen und bei Personen, 
die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für obligatorisch 
erklären.

Das Covid19Gesetz bietet für den Bundesrat hingegen 
keinerlei Grundlage, in der gegenwärtigen besonderen 
Lage direkt oder indirekt über Art.  6 Abs.  2 lit.  d EpG 
 hinausgehende Impfobligatorien anzuordnen [6].
Des Weiteren kann der Bundesrat gemäss Art. 7 Ausser-
ordentliche Lage EpG für das ganze Land oder für ein
zelne Landesteile die notwendigen Massnahmen anord
nen, wenn es eine ausserordentliche Lage erfordert. Dies 
ist dann relevant, wenn eine übertragbare Krankheit, 
die eine schwere Bedrohung der öffentlichen Gesund
heit darstellt, plötzlich und unvorhersehbar auftritt.

Verhältnismässigkeitsprinzip 

Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer 
 gesetzlichen Grundlage [7]. Sie müssen durch ein 
 öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grund
rechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig 
sein [8]. Ob öffentliche Interessen eine Grundrechtsein
schränkung rechtfertigen, lässt sich im  Zusammenhang 
mit einem Impfobligatorium nur  basierend auf medi
zinischepidemiologischem Fachwissen beantworten. 
Eine gesetzliche Unbestimmtheit sei gemäss Bundesge
richt durch das Verhältnismässigkeitsprinzip zu kom
pensieren. Demnach, so das Bundesgericht, kommt dem 
Verhältnismässigkeitsgrundsatz «besondere Bedeutung 
zu für die harmonisierende Konkretisierung konfligie
render Verfassungsprinzipien, wie zum Beispiel dem 
Schutz von Leben und Gesundheit einerseits und den zu 
diesem Zweck verhängten Grundrechtseinschränkun
gen andererseits» [9]. Und die Verhältnismässigkeit 
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müsse gemäss der Bundesrichter umso strenger geprüft 
werden, «wo die Unbestimmtheit von Rechtssätzen zu 
einem Verlust von Rechtssicherheit führt».

Impfobligatorium und Impfzwang 

In der juristischen Lehre wird der Unterschied zwischen 
Impfobligatorium und Impfzwang beleuchtet [10]. Für 
ein Impfobligatorium bestehen bei besonderer und 
 aus serordentlicher Lage unter dem Vorbehalt des Ver
hältnismässigkeitsprinzips Rechtsgrundlagen. Hingegen 
gibt es im Epidemiengesetz für einen Impfzwang keine 
gesetzliche Grundlage. Dies lässt sich aus Art. 32 EpG ab
leiten, welcher die Massnahmen abschliessend aufzählt, 
die zwangsweise durchgesetzt werden können. 

Das Impfobligatorium aus arbeits-
rechtlicher Sicht [11] 

Ein Impfobligatorium des Arbeitgebers müsse gemäss 
den Autoren Sturny und Zendeli «durch die betrieb
liche Tätigkeit begründet sein und es darf keine milde
ren Schutzmassnahmen (zum Beispiel Anzüge, Mas
ken etc.) geben, die zum selben Ergebnis führen 
würden» [12]. Laut Hug und Pärli fehlt für eine 
abschlies sende Beurteilung sowohl eine Klärung als 
auch eine wissenschaftliche Analyse dieser Vertrags
einschränkung im Hinblick auf eine privatrechtliche 
Impfpflicht im Arbeitsvertrag [13]. Unter dem Aspekt 
der Verhältnismässigkeit sei eine Abwägung zwischen 
Schutz des Patienten und dem Eingriff in die körperli
che Un versehrtheit zum Beispiel des Gesundheitsper
sonals vorzunehmen. 
Der Arbeitsvertrag würde somit grundsätzlich die 
Möglichkeit bieten, in privatrechtlichen Gesund
heitsbetrieben ein Covid19Impfobligatorium mit den 
 Arbeitnehmenden zu vereinbaren. Bei einem vertrag
lich vereinbarten Impfobligatorium würde eine 
Nichtimpfung eine Vertragsverletzung darstellen, was 

Arbeitgebende mit Massnahmen bis einschliesslich 
der Kündigung sanktionieren könnten.
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